
Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlingen 

für das Haushaltsjahr 2026 

 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2025 (GBl. S 71) hat 

der Gemeinderat am 20. Januar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 be-

schlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 8.706.600 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 9.059.400 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 350.800 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 285.800 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 285.800 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 65.000 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.216.700 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 8.014.200 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 202.500 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.300.600 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 4.694.200 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 3.393.600 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 3.191.100 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 3.191.100 

  



§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-

tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-

ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 EUR. 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 21.01.2026 vorgelegt.  

Der Haushaltsplan wird auf der Internetseite der Gemeinde öffentlich bereitgestellt. Er ist auf der 
Homepage der Gemeinde unter www.muehlingen.de Rathaus&Service/Ortsrecht/Satzungen einseh-
bar. Er steht dort bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung zur Verfügung. 

Alternativ liegt der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom Dienstag, den 07. April 2026 bis Mittwoch, 
den 15. April 2026 je einschließlich auf dem Rathaus Mühlingen, Im Göhren 2, 78357 Mühlingen wäh-
rend der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme aus. Sie können den Haushaltsplan auch nach 
diesem Datum bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung einsehen. Bitte wenden Sie 
sich zu diesem Zweck an das Rechnungsamt, Herrn Beck. 

 

Mühlingen, 26.03.2026 

 

Gez. Thorsten Scigliano 

Bürgermeister 

 

http://www.muehlingen.de/
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